
AnMgMM 
fut die Etzdiöeefe Fteibutg. 

Nro. 19. Mittwoch den 10. Dezember 1879. 

An sämmtliche katholische Stiftungs-Commissionen. 

Die Versicherung der Kirchengeräthe und sonstiger Fahrnisse katholisch-kirchlicher Orts- 
stistungen gegen Feuerschaden betr. 

Nr. 23,701. Mit dem Jahre 1880 beginnen die bei der Aachener-Münchener Fenerverficherungsgefellschaft 
gemäß diesseitiger Generalverfügung vom 20. October 1865, Nr. 22,778, ans 14 Jahre abgeschlossenen Versicherungen 
obiger Art abzulaufen. 

Angesichts der im Lauf eines so langen Zeitraumes unausbleiblichen Aenderungen im Besitzstand der kirchlichen 
Fonds ist eine Neuordnung der Versicherungen im Interesse der betreffenden Fonds wünschenswerth und empfehlen 
wir deßhalb den Stiftungs-Commissionen, die ihnen zu diesem Behuf von der General-Agentur genannter Gesellschaft, 
den Herren Boffert & Comp, in Mannheim, jeweils zugehenden Antragsformulare gemäß deren Anleitung nach dem 
letzten Stand der Jnventare (unter Abrundung der Pfennige in Mark bei den Einzelpositionen) 
auszufüllen und derselben innerhalb der von ihr bezeichneten Frist zuzusenden. Es dürfte diesem Ansinnen um so 
bereitwilliger entsprochen werden, als den Anträgen keine Abschriften der Inventar- mehr beizufügen find. 

Wir geben dabei den Stiftungs-Commissionen anheim, ob nicht mit Rücksicht darauf, daß sich bei allen Brand- 
fällen in den verflossenen Jahren die Versicherung der kirchlichen Fahrnisse unzulänglich erwiesn hat, vor Abschluß 
der neuen Versicherung eine Revision der Jnventaranschläge in Bezug auf die Hauptgegenstände räthlich erscheint. 

mocßen mit borouf oufmetffom, baß nocß § 13 ff. bet Snfttnction für bie 0*## (SRegietnngSMatt %r. XL, 
Seite 358, vom Jahr 1852) nicht nur die Orgeln, Thurmuhren und Glocken, sondern alle Kunst- und Luxus- 
gegenstände, wie z. B. Bildsäulen, Gemälde und dergleichen, auch wenn sie an der Wand, an den Altären 
oder wie sonst immer festgemacht sind, von der Gebäudeversicherung ausgeschlossen und somit in die Fahrniß- 
versicherung aufzunehmen sind. . , 

Zugleich empfehlen wir den Stiftungs-Commissionen, beim Abschluß der Versicherungsverträge von Aufnahme der 
in § 6 unserer Generalverfügung vom 20. October 1865, Nr. 22,778, vorgesehenen Bedingung, wonach die Versicherung 
aus' weitere sieben Jahre fortdauert, wenn sie nicht ein Jahr vor Ablauf der Versichernngsperiode gekündet wird, Umgang 
;ii nehmen, also bie 0erfid)erwtg lebig# füt ßeben 8#e obaufcßUeßen. 

Karlsruhe, den 14. November 1879. 

Katholischer Oberstiftungsrath. 
Winnefeld. Konanz. 

S)ic Accise au» ben 3^^81091101(611 füt bie ®anggebüßren bei Berfolbirung oon *u gUiaL 
kitchen oder vom Pfarrort entlegene Kapellen gemachten Anniversarstistungen betr. 

Nr. 22,713. Das Großherzogliche Ministerium der Finanzen hat mit Erlaß vom 11. v. M., Nr. 5271, ausge- 
prochen daß die nach § 75 der Accisordnung eintretende Accisbefreiung nicht nur für die in der Verordnung des 
@rabif##en Ga9itel8=Äicanat3 born 8. 3uni 1876, 91t. 4228» @t)b. Än;eigeMatt 91t. 8, neu festgelegten SDIinbeß, 
bettüge füt Stiftungen non ßeü. SDIeffen unb 3oßttog3gebä^^tniffen, fonbetn oncß beaügl# bet normalen 3uf#gS. 
kapitalien für die ebendaselbst neu bestimmten Ganggebühren zu gewähren sei. 

Die katholischen Stiftungs-Commissionen und Pfarrämter werden unter Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 
14. 91obember 1876, 91t. 20,886, (&###. ÄnaeÜeMatt 15, au ißtem Benehmen ßicbon in Kenntniß g#t. 

Karlsruhe, den 4. November 1879. 

Katholischer Oberstiftungsrath. 
Winnefeld. Feederle. 
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Die Steuerveranlagung der absenten Pfarrer betr. 

_ ^ ^ ^ ^rage angeregt worben, in toel# % absente 9)ffünbeinbaber, bie einen 
T/ Einkommens und der Nutzungen ihrer Pfründe dem betreffenden Pfründeverweser überlassen müssen zur 
Staatssteuer beizuziehen seien. Wir haben uns Hierwegen, um näheren Aufschluß zu erhalten, mit Großh Steuer- 
3),reckon in ë Benehmen gefeit, we^e über biefe ßrage mit ®ut§eißnng @ro#. ginangminifteriumë fotgenbe @nt= 
scheidung gegeben hat: ^ 

, . ?" SPfrÜMbeinSaber bie ans feine fßfrünbe fataftrirten (Brnnbßüde, (Bebänbe, (Befalle nnb Kapitalien sowie 
ferne sämmtlichen erwerbsteuerpslichtigen Bezüge zu versteuern und ist mit der Gesammtsumme der letzteren d. h. der 

erwerbsteuerpflichtigen Bezüge, mögen sie von seiner eigenen oder der von ihm verwalteten Pfründe — worunter auch 
die Nutzung des Pfarrhauses herrühren, an seinem Wohnfftze zur Erwerbsteuer beizuziehen 

Bie Saften, We^e ans ber # oerlie^enen saften ober i# aïë Inhaber berfetben auferlegt finb 
barunter a# bie bem Steßoertreter gufommenbe 9tu#ng beë ÿfarrhanfeë, finb an ben fapitatrenten- bem erwerbt 
fteuerpP4kgen 0e*ügen in %bgug gu bringen nnb wirb i# nach fMaaßgabe beë %rt. 13 beë @rwerbfteuergefebeë anë 
bem UeberfcbuB ber Saften bie @runb= begw. (Bebäubeftener rüdoergütet. Babei fammen feboé mu- bie Bienft- 
(atntalien nnb Bienftbe)nge feinet eigenen ÿfriinbe in Wta#, n#t abet an^ bie etWetbftenetbfliAtiaen 
Bezüge bet verwalteten Pfarrel. ^ H 

Bem Stellbettretet beë #ünbein#erë liegt ob, bie Srwerbftener bon feinen 0egügen, welche in ber Meaet in 
ber %nßung beë fpfarrhaufeë sammt harten, ben Gtofgebnhren unb einem (Behalte bestehen werben ,u entriAteu 

Dies bringen wir anmit zur öffentlichen Kenntniß. 
Karlsruhe, den 21. November 1879. 

Katholischer Oberstiftungsrath: 
Winnefeld. Konanz. 

Pfrünbeausschteiben. 

Nachstehende Pfründe wird anmit zur Bewerbung ausgeschrieben: 

Weiher, Becanats St. Leon, mit einem Einkommen von beiläufig 2700 Jk 

,, Di- B-w°à um di-f- Pfründe huben sich im,erhalt ,-chs Wache» mit ihren mit de» erforderlichen Zeug»,,,,» 
belegten Blttg-fuche» um Verleihung durch das -rztifchöflich- Deeanai an Seine Bischsslicheu Gnaden den 

Hochwurdigsten Herrn Erzbisthumsve rweser zu wenden. 

Dien st ernenn ungen. 

*w'kafileI «»gen wurden Pfarrer Leopold Streicher i„ Mund-lsing-u und Pfarrer 

n 212,7" und mit «rlaß Erzbischöfliche» Sapitels-Bie-ri-t-z «°», io. Novemver 1. I., Nr. 8406, bestätigt. 

Meßner- nnb Organistenbienst- Besetzungen. 

Bon dem erzbischöst. Capitels-Bicariat wurden als Meßner, Glöckner und Organisten bestätigt   

Ben 16. Oktober: 
Ben 23. Oktober: 

Den 30. Oktober: 

Den 6. November 

Hauptlehrer Silvester Schneider als Organist an der Pfarrkirche zu Zeuthern. 
Wendelin Braun als Meßner und Glöckner an der Wendelinuskapelle zu Nußbach, Dee. Offenbnra 
Hauptlehrer Joseph Spare als Organist an der Filialkirche zu Unterwittstadt, Pfarrei Ballenbera. 
Landwirth Johann Hofmann als Meßner und Glöckner an der Pfarrkirche in Rickenbach. 
Landwirth Aegidius Müller als Meßner und Glöckner an der Pfarrkirche zu Wyhlen. 
Hauptlehrer Otto Oskar Frey als Organist an der Pfarrkirche zu Sunthausen. 

Ben 20. Member: griebri# (BlöcKer alë fKeßner unb (BWner an ber Kapelle in Kattenhorn, ^^farrei Oedingen. 
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